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§ 5. (1) Zur Sicherstellung der qualitätsvollen Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule 
gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, sowie eines wirkungsorientierten, 
effizienten und transparenten Mitteleinsatzes ist ein alle Ebenen der Schulverwaltung und die Schulen 
(einschließlich Schulcluster und ganztägige Schulformen) umfassendes Bildungscontrolling 
(Qualitätsmanagement, Bildungsmonitoring und Ressourcencontrolling) einzurichten, das an den im 
jeweiligen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen einschlägigen Wirkungszielen und Maßnahmen 
ausgerichtet ist. Das zuständige Mitglied der Bundesregierung, die Bildungsdirektionen und die Schulen 
sind zur Verarbeitung von indirekt personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 2000, 
BGBl. I Nr. 165/2000, insoweit ermächtigt, als diese zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung sind. 

(2) Das zuständige Mitglied der Bundesregierung legt durch Verordnung die Rahmenbedingungen 
(einschließlich Datensicherheitsmaßnahmen) für das Bildungscontrolling fest. Insbesondere sind 
vorzusehen: 

 1. Eine Definition und Beschreibung von Schulqualität einschließlich einer qualitätsvollen Lern- 
und Freizeitbetreuung an ganztägigen Schulformen unter Verwendung von operationalisierbaren 
Kriterien und Indikatoren, 

 2. die Erfassung wichtiger Bereiche der Schulqualität und der Rahmenbedingungen (zB 
Lernergebnisse, Behaltequoten, soziales Umfeld, Schulklima, Bildungsverläufe, Ressourcen 
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usw.) nach wissenschaftlichen Kriterien auf Basis regelmäßig und zentral erhobener bzw. 
gesammelter und aufbereiteter Daten und Kennzahlen (Bildungsmonitoring), 

 3. eine Definition von Benchmarks in festzulegenden zentralen Qualitätsbereichen auf 
Bundesebene, die Orientierungsgrößen für das Qualitätsmanagement auf den einzelnen Ebenen 
des Schulsystems darstellen, 

 4. ein periodisches Planungs- und Berichtswesen (Entwicklungspläne, Qualitätsberichte, 
Qualitätsprogramme) sowie periodische Bilanzierungen und Zielvereinbarungen auf und 
zwischen allen Ebenen der Schulverwaltung und der Schulen (einschließlich Schulcluster) 
(Qualitätsmanagement). In diesem Zusammenhang kommt der Schulaufsicht bei der Gewinnung 
und Umsetzung der Zielvereinbarungen für bundesweite und regionale Zielsetzungen der 
Schulentwicklung eine wesentliche Rolle zu. Im Bedarfsfall sind von der Geschäftsstelle für 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung veranlasste Qualitätsaudits vorzusehen, 

 5. die Bereitstellung von Instrumenten und Expertise für die verpflichtend durchzuführende Selbst-
evaluation nach definierten Qualitätsstandards anhand der für die Schulqualität maßgeblichen 
Kriterien und Indikatoren sowie von Unterstützungsangeboten für die Schulen (einschließlich 
Schulcluster), 

 6. die periodische, standardisierte Überprüfung von Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler 
(zB Bildungsstandard-Überprüfung, standardisierte Reife- und Diplomprüfung) und 

 7. ein standardisiertes Controlling des Personal- und Ressourceneinsatzes auf allen Ebenen des 
Schulsystems (Ressourcencontrolling). 

Die Daten gemäß Z 2 stehen dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung, der Schulaufsicht und den 
Schulen (einschließlich Schulcluster) in jener Aufbereitung zur Verfügung, die für die wirksame 
Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben und der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität gemäß 
Z 4 erforderlich ist. Die Ergebnisse des Bildungscontrollings sind den Schulen zur Kenntnis zu bringen 
und dem Schulforum (§ 63a SchUG) oder dem Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 SchUG) oder bei 
Schulcluster dem Schulclusterbeirat (§ 64a SchUG) zur Beratung vorzulegen. Das Schulforum oder der 
Schulgemeinschaftsausschuss oder bei Schulcluster der Schulclusterbeirat sind in die verpflichtend 
durchzuführende Selbstevaluation gemäß Z 5 einzubinden. 

(3) Beim zuständigen Mitglied der Bundesregierung wird eine Geschäftsstelle für 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung mit koordinierender Funktion eingerichtet. Dem Nationalrat 
legt das zuständige Mitglied der Bundesregierung, beginnend mit dem Jahr 2021, alle drei Jahre einen auf 
Basis der Schulqualitätsberichte der Bildungsdirektionen erstellten nationalen Bildungscontrolling-
Bericht als Teil des Nationalen Bildungsberichts vor. 

(4) Die Bewirtschaftung der Lehrpersonalressourcen hat sich jedenfalls an der Zahl der Schülerinnen 
und Schüler, am Bildungsangebot, am sozio-ökonomischen Hintergrund, am Förderbedarf der 
Schülerinnen und Schüler sowie an deren im Alltag gebrauchter Sprache und an den regionalen 
Bedürfnissen zu orientieren. Das zuständige Mitglied der Bundesregierung kann zur Berücksichtigung 
des sozio-ökonomischen Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler durch Verordnung entsprechende 
Kriterien festlegen. Zu diesem Zweck kann das zuständige Mitglied der Bundesregierung auch Daten 
heranziehen, die vom BIFIE im Rahmen der Überprüfungen der Bildungsstandards erhoben wurden, 
soweit diese nicht bereits aus Datenbeständen der Bundesanstalt Statistik Österreich verfügbar sind. Der 
Bereich Pädagogischer Dienst hat bei der Bewirtschaftung der Lehrpersonalressourcen mitzuwirken. 

(5) Dem Unterricht an einer Schule dürfen außer dem zuständigen Mitglied der Bundesregierung nur 
der Bildungsdirektor oder die Bildungsdirektorin, die Organe der Schulaufsicht und rechtskundige 
Bedienstete der Bildungsdirektion beiwohnen. Ein gemäß § 16 bestellter Präsident oder eine gemäß § 16 
bestellte Präsidentin darf dem Unterricht an einer Schule nur in Anwesenheit des zuständigen Mitglieds 
der Bundesregierung oder eines Bediensteten oder einer Bediensteten der Schulaufsicht beiwohnen. 

(6) Jede in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallende Schule sowie jeder und jede an 
diesen Schulen beschäftigte Lehrer und Lehrerin (einschließlich Schul- und Schulclusterleiter und -
leiterinnen) hat zum Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben des Qualitätsmanagement und des 
Bildungscontrollings über ein elektronisches Postfach zu verfügen, welches die Information der 
Bediensteten und deren Erreichbarkeit ermöglicht. 

(7) Beim zuständigen Mitglied der Bundesregierung ist eine Ombudsstelle einzurichten. Diese hat 
die Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule durch Beratung und Unterstützung von Personen, 
die von behaupteten Missständen an Schulen oder in der Schulverwaltung betroffen sind, zu fördern. 
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